
Kreisverordnung 
Zum Schutz von Landschaftsteilen 

in der Gemeinde. Hoisd'orf ·vom 1 .  März 1 972 

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Re ichsnaturschutzgesetzes 
(RNG) vom 26. �Juni 1 935 (RG BI .  _I S. 821 ), zuletzt geändBrt
c:lurch Gesetz vom 25. Februar 1 97 1  (GVO BI. Schl.-H. S. 66), 
in Verbindung mit Art 1 29 Abs. 2 des Grundgesetzes vom 
23. Mai 1 949 {BGBI. S .  l )wirdverordnet:

§ 1
(1 ) Ich unterstelle das gesamte Gemeindegebiet Hoisdorf mit 
Ausnahme der in genehrriigten Baule\tp/änen ausgel/Viesenen 
Baugebiete und der in Absatz 2 umschriebenen Teile als 

,.Landschaftsschützgebiet Hoisdorf" 

dem Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes. 

(2). Felgende Teile deS Gemeindeg ebietes .sind von der Unter
schutzstel lung �usgenommen: · 

a) Die beba�te Ortslage des Dorfes·,;Hoisdorf".

. bieses Gebiet wird von einer Linie {Landschaftsschutz. 
grer:ze) umschlossen, die wie folgt verläuft:
In e inem Abstand von 75 m verfäuft sie paral\e! zu den Stras-
sen ,,Kreuz" und ,,Bahnhofstraße". und zwar südlich und 
westlich der genannten S traßen. Sie folgt dem Südr<lnd des
Radwanderwege_s etwa 445 ffi weit nach Nordosten. Sie.
knickt in  der Hauptrichtung Nordei1 ab unrJ verläuft im rück
wä rtiger. Bereich der beb� uten bzw. unbebauten Fltichen, 
die östlich de; ,.Bahnhofstrafe" und südöstlich der „Dorf
straße" l iegen. Sie stößt auf den „Spre:iger \Veg·: und folg_t 
seinem südöstlichen Rand·etwa 500 m weit nach Mordosten. 
Sie knickt in nordwestlicher Richtung ab trnd stößt auf die
Straße „Thie". Sie folgt ihrem· Nordwestiand 80 m weit 
nach Südwesten . .  S ie verläuft im rücK•J11ärtigen Bere ich der
unmittelbar zwischen der Straßengabelung ,,\rValdstraße/ 
Thie" gelegenen Grundstück'::. S ie stößt auf die „Wa!d�
straße" und folgt ihrem Nordrand 35 m wait nach \'\festen. 
Sie knickt nach Süden ab und ver/ä uf;: in dieser R ichtung bis
:w einem Abstand von etwa 35 m zur ,,VValdstraße". Sie
knickt ostwä rts ab u nd stößt auf die S traße „ThiE:". Sie folgt
ihr·em Westrand 200 m weit nach Süden. Die Landschafts·
schutzgrenze verläi.Jft a nschließend im rückwärt igen Bere ich 
der ·beba uten bzw. unbebauten Flächen, die westlich der
Straße „Thie" und nördlich d'er ,.Dorfstraße" liegen. Sie
stößtaufden „Jungfernstieg" und folgtscine:n Ostrand 50 m
nordwärts'. Sie knickt westwärts ab und tolgt dem Ostufor 
des „Großen Teiches" südwä.rz. Sie ·veri2uit in einem Ab-
stand von 25 m zum Südufer G�s genanmcn Teiches 1 40 m 
weit westwärts. Sie _knickt· ir. der Ha u;:itrichtung Süden ab 
und hifü sich westlich der bebau:en Orts fgg�. Sie stößt auf 
die Landesstrnße 91  (L. 91 L Sie fomi it":r südwestwä,rts 
(Straße' .. Kreuz") bzw. nordWär-::s (St;z�1e „Achtern Diek"}. 
Sie folgt den rückwärtigen Gn.mdsiüc!(sg:er.zen der südlich 
und nördlich der Straße „Aalfang" geleg-enen Flächen. Sie , 
überquert die Straße „Achtern Diek" uf"}d folgt den rückwär„ 
tigen G rundst!Jcksgrenzen der westlich dieser Straße gele
genen Grundstücke. Sie stößt auf die Kreisstraße 97 (K_ 97), 
überquert sie und feint ihrem südlichc.n Rand 25 ·m- weit 
ostwä rts. Anschließend ver.läuft sie in dem obengenannten 
Ab;mrnd. von 75 m paral_lel zu d_e n Straßen K 97 bzw. L 9_1 .  

b) Die Ortsteile Siedlunge_n ;_.Baggerkuhle'', .. SChwarzeiiber�f'·
und „Achterndick-". · , 

()_ieseS _Gebi�t wird von �iner '_L.ini_Ei, JL_aod:5ch_af_t.s:�-�/:l-�_�>:.:>_:,_-._::,<,. 
grenze) unlschlossen; di.e_y;ie f_olgt v�r1.�.!J�f�'.,'.'._' �'"'·· · ,,� ";;;�JfE�ii.:(r'.'::i�-,:/: 



Im Bereich , .Bag gerkuhle" folgt sie, von der westlichen Ge
mei_ndegrenze kommend, den rückw3rtigen Grundstücks
grenzen der nördlich bzw. östlich des Teiches gelegenen 
Flächen. Sie wendet sich nord_wärts u mJ ·folgt den nördlich 
der Straße  „Am Rühmen" verlaufenden Grundstücksgren
zen ostwä rts. In Höhe der Einmündung deS „Baurnhof
redders" in einern G emeindeweg folgt s:e dem östlichen 
Rand dieses GemeindE>.veges südwä rts. Sie folgt dem nörd
lich en Rand der „Waldstraße" ostwärts und knickt nach 
1 00 m nordostwärts ab. Sie wendet s ich nach 1 1  O m ost
wärts und folgt dem Ostrand der „Oetjendorfer· Landstraße" 
südwä rts ulld überq uert die Straße. Sie folgt ihr 45 m weit 
nach \/Vesten (nördl ich des „Ha uses Uch tensee"). Sie wen
doet sich südwestwärts und stößt auf die Landesstraße 90 
(L 90). Sie folgt ihr 1 1 0 m weit südwestwärts. Sie wendet 
sich südostwärts und verläuft in dieser R ichtung 265 m weit. 

. S ie wendet sich südwä rts und knickt nach 1 95 m westwä rts 
ab. Nach 1 80 m wendet sie sich südwärts und verläuft in 
dieser Richtung etwa 220 m weit. Sie knickt nach Osten ab  
und  folgt den  rückwärt igen Grundstücksgrenzen der west
lich des . .,Moorv.teges" gelegenen Flächen etwa 1 90 m weit 
nordwärts. Sie knickt- ostwärts ab und folgt dem östlichen 
Rand des „Moorweges·· südwärts. Sie folgt dem westlichen 
Rand der- Straße „Achtern ·D iek" nordwärts un.:l anschf ies
send dem nordwestlichen der Straße „Viehkaten" 1 65 m 
weit südwestvvärts. Sie knickt nordwestWärts ab und verl8uft 
nach 75 m 35 m weit nach Osten. In der Hauptrichtung 
Westen, zunächst jedoch nordwestwärts dann südwestwärts 
verlaufend, folgt sie der;t Grundstücksgrenzen bis hin zur 
Gem_eindegrenze. Sie folgt der Gemeindegrenze nordwärts 
und überq uert die L 9 1 .  Sie verläuft südl ich, östlic-h und n9rd
lich entlang der ;,Schwarzen Berge" und kn ickt dann· in der 
Hauptrichtung Norden ab. Sie folgt der westl ichen Gemein
degrenze bis hin zu dem �_bengenannten Ausgangspunkt. 

(3) Die als „Landschaftsschutzgebiet Hoisdorf ' geschützten
Landschaftsteile sind in einer Landschaftsschutzka rte im Ma·ß
stab '1 : 5000 mit grüner Umrandung eingetr-a9rm, hellg rün an
gelegt und werden im Verzeichnis der geschützten Landschafts
teile bei J)1Biner Behörde unter Nr. 69 geführt.

><-'-"''-'� 
{4) Die"Landscl'iaftsschutzkarte ist Bestandteil dieser Verord-
nung. Sie ist beim Landrat des Kreises Stormarn im Dienst
zimmer der. unteren Naturschutzbehörde in Bad Oldesloe 
Storlll arnhaus, archivmäßig verwahrt und ka nn dort während 
der Dienstzeit von jedermann eingesehen werden. Eine weitere 
Ausfertigung der LandschaftsSchutzkarte kann beim Amtsvor
steher des Amtes Siek und beim _BürgermeiS"ter der Gemei�de 
Hoisdorf eingesehen werden. 

§ 2

(1 ) Im Landschaftsschutzgebiet ist es verboten: 
a} Verkaufsstände oder Buden a l ler Art zu errichtfm Bi ld- oder

Schrlfttafe!n mit Ausnehme amtlicher oder amtiich oeneh
migter Hinweise anzubringen oder Werbung zu t;eiben;

b) Schutt, Mü!I oder Abfä l le .abzulagern;
c) Zeltlager, Camping- oder Parkplätze anzulegen oder Zelte

�ohnwagen oder andere Wohnbehausungen auf�ustellen;
d) die Hu:ie der Natur oder d?,n Naturgemiß zu stören; -
e) Landschaftsbesta ndte i ! e  oder Naturgebilde von wissen

schaftlicher, geschichtlicher, heimat-- oder volkskundlicher
Bedeutung zu besc!12digen oder zu verunsta lten.

(2) Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 bedürfen
meiner Genehmigu ng. die nur in besonders aelaoerten Fä llen
erteil t  werden d3rf.  D ie' Genehmigung kan;, unter Auf/aaen 
erteilt werden.-

� 
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§ 3
(1 ) Maßnahmen im Landschaftsschutzgebiet, die _geeigne"t sind, 
das Landschaftsbild zu verunsta lten, die Natur zu schädigen 
oder den Naturgenuß zu beeinträchtigen, bedürfen, soweit sie 
nicht nach § 2 verboten sjnd; mei_ner Genehmig!Jng. 

(2) Das gi l t  im besonderen
a) für die Errichtung von baulichen Anlagen oder für die- Vor

nahme wesentlicher baulicher" Veränderungen an de_n Aus
senseiten bestehender Baulichkeiten;

b) für die Errichtung von Frei leitungen aller Art; 
c) für die Anlage oder UmlE;lgung von öffentliche n  Wegen,

Straßen. Parkplätzen, Eisenbahnanlagen oder künstlichen
VVassedäufen;

d) für Grabungen. für die E ntnahme oder das E inbringe,i von
Bodenbestandteilen oder für sonstige Verä nderungen der
Bodengestalt: _

e) für die NeuregP.lung des AbfluSses von Wasserläufen, die
Entwässerung :"Jder d ie  Kultivierur1g von r•/l oor� oder Heide
flächen oder die Trockenlegung von Teichen oder Tümpeln;

f) für das Aufstellen von .Jagdhochsitzen auf fre iem Feld;
g) für die, Beseitigung von Eirn:elbäümcm über 60 cm Brust�

höhendurchmesser mit Ausnahme der übiichen Nutzung an
Landstraßen. vOi'l Baumgruppen oder Baumalleen, für di$
Entnahme von mehr als 40 % des MolzCestandes aus Pat:?- '  
anlagen oder Feldgehölzen sowie für die Aufforst�ng i

1

' 

Nichtholzbodenflächen. 

(3) Die. Genehmigung ist nicht erforderlich
a) für die Anlage oder den Ausbau von V\Jegen für die Land

oder Forstwirtschaft. 
b) für die Entnahme von Bodenbestandteilen zum eigenen

Bedart der land- oder forstwirtschaftlichen B etriebe oder
zu dem der Gemeinde. 

· 

c) für die Binnenentwä sserung landwirtschaftlich genutzter
· _Flächen durch Gräben oder Oräna!;Jen.

§ 4

Unberüh(t bleiben 
a) Nutzu ngen und Maßnahmen einer ord�intlichen -Garten-,

Land- und Forstwirtschaft, 
b) die ordnungsgemäße Ausübu11g der „Ja�d und Fischerei.

§ 5
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestimmun
gen dieser Verordnung werden als Zuwiderhandlungen nach 
§§ 21  und 22 de� Reichsnaturschutzgesetz�s verfolgt.

§ 6
Die Verordnµng tritt mit dem Tage nach ihrer Verl<..ündung 
im Amtsblatt für ! Schleswig·Holstein, Amtlicher Anzeiger, in 
Kraft. 
G leichzeitig tritt die Verordnung zum Schutze �-on Landscha fts
teilen im Kreise Stormarn (Amtsbezirk: Lütjensee) vom 1 3. Fe
bruar 1 939 {Amtsbl. der Reg. zu Schleswig vom 4. März 1 939, 
Ausgabe ß, Stck. 9, S. 77 /78) - soweit die Gemeinde Hois
dorf betroffen 1,,vird- außer Kraft. 

Bad Oldesloe. den 1. März 1 972 
KreiS-Stormarn 

Der Landrat 
als untere i-Jat:.:rschuti:behörde 

Amtsbl. Schl.-HJAAz, 1 972 S. 66  
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